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§ 80 ZÄG Berufsbezeichnungen
 ZÄG - Zahnärztegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.01.2024

1. (1)Personen, die auf Grund dieses Bundesgesetzes zur Ausübung der Zahnärztlichen Assistenz berechtigt sind,

sind berechtigt, die Berufsbezeichnung „Zahnärztlicher Assistent“/„Zahnärztliche Assistentin“ zu führen.

2. (2)Staatsangehörige eines EWR-Vertragsstaats oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft, die auf Grund dieses

Bundesgesetzes zur Ausübung der Zahnärztlichen Assistenz berechtigt sind, dürfen die im Heimat- oder

Herkunftsstaat gültigen rechtmäßigen Ausbildungsbezeichnungen bzw. deren Abkürzungen führen, sofern

1. 1.diese nicht mit der Berufsbezeichnung gemäß Abs. 1 identisch sind und nicht mit einer Bezeichnung

verwechselt werden können, die in Österreich eine zusätzliche Ausbildung voraussetzt, und

2. 2.neben der Berufsbezeichnung Name und Ort der Lehranstalt oder des Prüfungsausschusses, der diese

Ausbildungsbezeichnung verliehen hat, angeführt werden.

3. (3)Die Führung

1. 1.einer Berufs- oder Ausbildungsbezeichnung gemäß Abs. 1 oder 2 durch hiezu nicht berechtigte Personen

oder

2. 2.anderer verwechselbarer Berufs- und Ausbildungsbezeichnungen durch hiezu nicht berechtigte Personen

oder

3. 3.anderer als der gesetzlich zugelassenen Berufsbezeichnungen

ist verboten.
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